	Anmeldung
Anmeldungen für das am 1. August beginnende Schuljahr werden bis zum 28. Februar des betreffenden Aufnahmejahres online entgegengenommen. Die entsprechende Internetseite finden Sie auf unserer Homepage unter www.bbs-bersenbrueck.de. 

Der Anmeldung sind beizufügen:

· Das unterschriebene Anmeldeformular, das sie am
     Ende der Onlineanmeldung ausdrucken können

· Tabellarischer Lebenslauf

· Zeugniskopie  (Halbjahreszeugnisses)

· Erweitertes Führungszeugnis
     (§ 30 BZRG; Vorlage bei der Einschulung))

Anmerkung: Das Abschlusszeugnis zum Nachweis der Eingangsvoraussetzungen

ist am 1. Schultag nachzureichen.
Übersteigt die Zahl der Bewerber bei Anmeldeschluss die Aufnahmekapazität, so entscheidet ein Aufnahmeausschuss, über die Aufnahme unter Berücksichtigung des Leistungsstandes, der vorhandenen Praxisplätze und unter Beachtung vorliegender besonderer Härtefälle.


	
	
	Zweijährige Berufsfachschule – 
Sozialassistentin / Sozialassistent

Schwerpunkt: Sozialpädagogik
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Auskunft erteilt das Sekretariat der

Berufsbildenden Schulen des Landkreises Osnabrück in

Bersenbrück, 49593 Bersenbrück, Ravensbergstraße 15,

Telefon 05439/9402-0

www.bbs-bersenbrueck.de
Verwaltung@bbs-bersenbrueck.de


	Aufnahmevoraussetzungen

1. Sekundarabschluss I – Realschulabschluss – oder ein anderer gleichwertiger Bildungsstand und Interesse an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
2. In die Klasse II kann aufgenommen werden, wer den erfolgreichen Besuch der Berufsfachschule Sozialpädagogik nachweisen kann, die allgemeine Hochschulreife besitzt oder die Fachoberschule Sozialwesen Klasse 12 besucht hat.

Berufsübergreifender Lernbereich 

· Deutsch/Kommunikation

· Englisch/Kommunikation

· Politik

· Sport

· Religion

· Mathematik - Naturwissenschaften

Berufsbezogener Lernbereich -Theorie

· Berufsrolle und Konzeptionen

· Zielgruppenorientierte Arbeitsprozesse

· Sozialpädagogische Beziehungsgestaltung

· Sozialpädagogische Bildungsarbeit

· Optionale Lernangebote

            Berufsbezogener Lernbereich –Praxis

Im ersten und zweiten Ausbildungsjahr findet eine praktische Ausbildung von insgesamt 840 Stunden an 2 Tagen in der Woche in Kindergärten statt.


	
	
	Abschlüsse und Berechtigungen
· Berufsausbildung zur „ staatlich geprüften Sozialassistentin/zum staatlich geprüften Sozialassistenten- Schwerpunkt Sozialpädagogik“ 
· Berufstätigkeit als Zweitkraft in Kindergärten, Kinderkrippen, Horteinrichtungen oder Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche.

· Besuch der Fachschule für Sozialpädagogik

· (nach 2 Jahren: Staatlich anerkannte/r Erzieher/in)

· Erweiterter Sekundarabschluss I — Realschulabschluss 

· Besuch der Fachoberschule Sozialwesen, Klasse 12 

        (Ziel: Fachhochschulreife)

        Besuch der Fachschule Heilerziehungspflege

        (nach 3 Jahren: Heilerziehungspfleger/in)




